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 A.  Grundsatz 

  

 Art. 1 

Öffentliche oder private Schulen Soweit die Einwohnergemeinde Brenzikofen Trägerin öffentlicher Schulen 

ist, werden für den Besuch gleichgestellter, auswärtiger, öffentlicher oder 

privater Schulen keine Beiträge ausgerichtet. Vorbehalten bleiben abwei-

chende kantonale Bestimmungen. 

  

  

 B.  10. Schuljahr 

  

 Art. 2 

Beitragsberechtigte Schulen 
 

Beitragsberechtigt sind alle 10. Schuljahre (Fortbildungsklassen) in der 

Schweiz. 

  

  

 Art. 3 

Beitragsrahmen 
Beitragsbemessung 

1 Der Gemeindebeitrag wird wie folgt festgesetzt: 

 Letzte rechtsgültige 

steuerpflichtige Taxation 

Schulgeldbeitrag 

der Gemeinde 

   

 CHF           0.00  bis  CHF 50'000.00 bis CHF 2'000.00 bzw. 

max. Schulkosten 

 CHF 50'100.00  bis  CHF 80'000.00 bis CHF 1'000.00 bzw. 

max. Schulkosten 

  

 2 Als Bemessung ist die letzte rechtsgültige Steuerveranlagung der Eltern 

massgebend. 

  

 3 Die Beiträge werden nur für vollständig absolvierte Schuljahre ausgerich-

tet und betreffen nur das Schulgeld. 

  

  

 Art. 4 

Auszahlung des Betrags 

 
Die Gemeinde vergütet den Eltern den Gemeindebeitrag nach Absolvie-

rung des Schuljahres unter Vorlage einer Schulbesuchsbestätigung (Rech-

nung mit Quittung). In Härtefällen sind Ausnahmen möglich. 

  

  

 Art. 5 

Ausnahmen In Ausnahmefällen und auf begründetes Gesuch kann der Gemeinderat 

einen weitergehenden Schulgeldbeitrag gewähren. 
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 Art. 6 

Inkraftsetzung Dieses Reglement tritt auf das Schuljahr 2017/18 in Kraft. Frühere Be-

stimmungen werden damit aufgehoben. 

  

 

 

Die Gemeindeversammlung vom 30. November 2017 hat dieses Reglement beschlossen. 

 

 

Brenzikofen, 30.11.2017 Im Namen der Einwohnergemeinde 

 

 Die Präsidentin: Die Sekretärin: 
 
 

 sig. Sabine Lüthi sig. Renate Schneider 

     
 (Sabine Lüthi) (Renate Schneider) 

 

 

 

Auflagezeugnis 

 

Die Gemeindeschreiberin hat dieses Reglement vom 01.11.2017 bis 30.11.2017 (dreissig Tage vor der 

beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. Sie gab die Auf-

lage im amtlichen Anzeiger Nr. 43 vom 26.10.2017 bekannt. 

 

 

Brenzikofen, 30.11.2017 Die Gemeindeschreiberin: 
 
 

 sig. Renate Schneider 

   
 (Renate Schneider) 

 


